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1. Ausgangssituation 

1.1 Lage und Begrenzung des Planbereiches  

Das Plangebiet der 95. Änderung des Flächennutzungsplanes „Süchtelner Straße/ 
Ringofen“ befindet sich zwischen den Ortsteilen Süchteln und Viersen westlich der Lan-
desstraße L 39, Süchtelner Straße und ca. 100 m entfernt vom nördlichen Bebauungs-
rand der Ortslage Viersen.  

Die Flächen im Geltungsbereich werden begrenzt durch die „Alte Süchtelner Landstra-
ße“ im Westen, heute ein unbefestigter Wirtschaftsweg, den Holtweg im Norden, der 
Süchtelner Straße im Osten sowie einer extensiv genutzten Grünlandfläche im Süden 
als Abstand zur geschlossenen Ortslage Viersen.  

Das hieraus gebildete Plangebiet umfasst eine Fläche von rund 3,0 ha. 

1.2 Anlass und Ziele der 95. Änderung des Flächennutzungsplans 

Anlass und Ziele 

Die Firma für Lehmbaustoffe wurde 1984 gegründet und produziert seit 1990 am Stand-
ort Ringofenziegelei in Viersen Baumaterialien aus Lehm. In den letzten Jahrzenten 
wuchs die Firma und es wurde bereits eine Halle neu errichtet. Um eine Weiterführung 
der Produktion an diesem Standort dauerhaft zu sichern, ist es notwendig, die Betriebs-
anlagen angemessen zu erweitern und die Erschließungssituation zu optimieren.  
Die Weiterführung der Firma an diesem Standort sichert zum einen Arbeitsplätze in 
Viersen und gewährleistet zudem eine mit dem Denkmalschutz im Einklang stehende 
Weiternutzung der historischen Ringofenziegelei. 

Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung werden - neben der ei-
gentlichen gewerblichen Nutzung - weitere umgrenzende Flächen in das künftige Plan-
gebiet des Bebauungsplanes einbezogen. Hierbei handelt es sich um Grün- und Freiflä-
chen, welche dazu beitragen, die Betriebsanlagen in das Umfeld zu integrieren und den 
Eingriff direkt vor Ort auszugleichen. 

Ziel der Aufstellung der 95. Änderung des Flächennutzungsplanes ist somit die Schaf-
fung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Sicherung und Erweiterung der am 
Standort Viersen bestehenden Betriebsanlagen der Firma für Lehmbaustoffe. 

Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen 

Die Novelle des Städtebaurechts zur Stärkung der Innenentwicklung wurde 2013 be-
schlossen. Bisher galt u.a. das Ziel der Vermeidung der Außenentwicklung. Mit den Er-
gänzungen § 1a Abs. 2 Satz 3 und 4 BauGB wurde die sogenannte Bodenschutzklausel 
mit einem sehr viel deutlicheren als im bisherigen Recht formulierten Ziel des Schutzes 
landwirtschaftlicher Flächen kombiniert. Doch auch nach dieser gesetzlichen Änderung 
muss für die Ausweisung neuer Bauflächen auf bislang landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen kein konkreter aktueller Bauflächenbedarf vorliegen, um ein stimmiges städtebauli-
ches Konzept zu bejahen. Nach der Rechtsprechung des OVG Münster (Beschluss vom 
14.07.2014 -2 B 581/14.NE) kann die Bodenschutzklausel das Vorliegen eines validen 
städtebaulichen Konzeptes nur dann ausnahmsweise in Frage stellen, wenn für die 
Ausweisung eines neuen Baugebietes außerhalb der bestehenden Ortslage in der kon-
kreten Plansituation offensichtlich absehbar keinerlei Bedarf besteht. 

Wie oben bereits dargelegt, besteht Bedarf, die Betriebsanlagen der Firma für Lehm-
baustoffe angemessen zu erweitern und die Erschließungssituation zu optimieren. Die 
Weiterführung der Firma an diesem Standort sichert Arbeitsplätze in Viersen und ge-
währleistet zudem eine mit dem Denkmalschutz im Einklang stehende Weiternutzung 
der historischen Ringofenziegelei. Da es sich im vorliegenden Fall um eine Erweiterung 
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des Firmengeländes handelt und die bestehende Infrastruktur genutzt wird, können zu-
dem die Versiegelungen auf ein notwendiges Maß reduziert werden. 

Zwar wird innerhalb des Plangebietes der Versiegelungsgrad zunehmen, allerdings wer-
den die zusätzlich in Anspruch genommenen Böden heute bereits intensiv landwirt-
schaftlich genutzt und sind durch Bearbeitung, Düngung und ggf. Pestizideinsatz vorbe-
lastet. Nach Umsetzung der Planung sind die Restflächen nicht mehr landwirtschaftlich 
ökonomisch sinnvoll zu nutzen. Diese sollen mit ökologisch hochwertigen Strukturen 
entwickelt und Versickerungsbereiche angelegt werden, sodass dem Bodenschutz 
Rechnung getragen wird.  

Im Rahmen der Umweltprüfung konnte im Ergebnis festgestellt werden, dass durch die 
mit diesem Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffe nach Umsetzung der durch den Be-
bauungsplan gesicherten Ausgleichs-, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen keine 
erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt verbleiben. 

Das vorgesehene Konzept, die betrieblichen Abläufe zu optimieren und den historischen 
Gebäudebestand weniger intensiv zu nutzen, entspricht den planerischen Zielsetzungen 
der Stadt Viersen und ist geeignet, den betrieblichen Weiterbestand an diesem Standort 
zu sichern.  

Grundsätzlich können im Rahmen der Abwägung die Belange des Bodenschutzes zu-
rückgestellt werden, wenn konkurrierenden und konfligierenden Belangen ein besonde-
res Gewicht zukommt. Im vorliegenden Fall steht das für die Stadt Viersen wichtige 
stadtplanungspolitische Ziel, einer Weiterführung der Firma für Lehmbaustoffe an die-
sem Standort, demgegenüber. Angesichts der oben beschriebenen Aspekte soll dieser 
Entwicklung und der Weiternutzung der historischen Ringofenziegelei der Vorrang ge-
geben und demzufolge die nördlich und südlich des Firmenstandortes befindlichen Flä-
chen im Plangebiet der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen und einer baulichen Nut-
zung bzw. in großen Teilen einer ökologisch hochwertigen Nutzung zugeführt werden.  

Klimaschutz 

Mit der BauGB-Novelle 2011 wurde der Klimaschutz als Grundsatz der Bauleitplanung 
gesetzlich einbezogen. Inhaltliche Vorgaben für die Berücksichtigung macht die Klima-
schutzklausel des § 1a Abs. 5 BauGB. Hiernach soll den Erfordernissen des Klima-
schutzes sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch 
durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen wer-
den. Die Erfordernisse des Klimaschutzes sind in die bauleitplanerische Abwägung ein-
zustellen. 

Der Klimawandel ist ein globales Problem, welches nur durch viele lokale Beiträge ge-
löst werden kann. Im Zuge der Umsetzung der Planung werden neben den maßvollen 
Versiegelungen durch die neuen Gebäude, Fahrwege und Lagerflächen die derzeit als 
Acker genutzten Flächen zu überwiegend ökologisch hochwertigen Streuobstwiesen mit 
extensiver Wiesennutzung, Flächen mit Gehölz- und Baumpflanzungen sowie naturnah 
gestalteten Versickerungsflächen entwickelt. Darüber hinaus sollen Randeingrünungen 
bzw. die Erweiterung der nördlichen Landwehr das Firmengelände zur freien Landschaft 
abgrenzen. Diese ökologisch hochwertigen Strukturen können dazu beitragen, Hitzebe-
lastungen und Wärmeinseleffekte zu verringern, die Feinstaub- und CO2-Belastung zu 
minimieren, Frischluft zu produzieren und die Wirkung von Starkregen und Temperatur-
extremen zu schwächen und somit das Mikroklima zu verbessern. Die Niederschlags-
wasserableitung erfolgt auf dem Gelände selbst und damit kann das Niederschlagswas-
ser wieder dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt werden und infolgedessen die 
Auswirkungen der Versiegelung gemindert werden.  

Darüber hinaus haben der Kreis Viersen und die Städte Tönisvorst und Viersen sowie 
die Gemeinden Grefrath und Niederkrüchten im Jahr 2013 ein integriertes Klimaschutz-
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konzept (s. Kap. 2.5) erstellt, welches 2020 fortgeschrieben wird. In diesem Konzept 
wurden bereits Handlungsstrategien und Maßnahmenempfehlungen formuliert. 

Mit den o. g. Maßnahmen und dem Maßnahmenkatalog des integrierten Klimaschutz-
konzeptes wird den Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung getragen. 

1.3 Grundlage des Verfahrens  

Das Verfahren zur Aufstellung der 95. Änderung des Flächennutzungsplanes „Süchtel-
ner Straße/ Ringofen“ erfolgt gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB) im Regelverfahren.  

Im Rahmen dieses Verfahrens wird gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des Um-
weltschutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchge-
führt, in der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und bewertet werden. 
Diese werden im Umweltbericht dargelegt, der Teil der Begründung der Flächennut-
zungsplanänderung wird. 

1.4 Stand des Verfahrens  

Mit Beschluss vom 31.10.2019 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung der 
Stadt Viersen die Aufstellung der 95. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen. Die Bekanntmachung im 
Amtsblatt des Kreises Viersen erfolgte am 28.11.2019. Die Beteiligung der Öffentlichkeit 
erfolgte durch öffentliche Auslegung der Planunterlagen in der Zeit vom 05.12.2019 bis 
einschließlich 20.12.2019. Mit Schreiben der Stadt Viersen vom 03.12.2019 wurden die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange aufgefordert, innerhalb eines Mo-
nats zur Aufstellung der 95. Änderung des Flächennutzungsplanes Stellung zu nehmen.  

Im Anschluss an die frühzeitige Beteiligung wurde die Planung konkretisiert, der Entwurf 
der Flächennutzungsplanänderung sowie Gutachten zu Altstandorten, Hydrogeologie 
und Schallimmissionen erstellt. Ein Fachbeitrag zur artenschutzrechtlichen Vorprüfung 
lag bereits zur frühzeitigen Beteiligung vor. 

Am 01.12.2020 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung der Stadt Viersen 
die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 sowie die Beteiligung der Behörden und 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. Die Bekanntma-
chung im Amtsblatt des Kreises Viersen erfolgte am 10.12.2020. Die öffentliche Ausle-
gung sowie die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange erfolgte in der 
Zeit vom 18.12.2020 bis einschließlich 25.01.2021. Mit Schreiben der Stadt Viersen vom 
17.12.2020 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange aufgefor-
dert, innerhalb des angegebenen Zeitraums zur Aufstellung des Bebauungsplanes Stel-
lung zu nehmen. 

Es ist vorgesehen, den Feststellungsbeschluss in der Sitzung des Rates der Stadt Vier-
sen am 27.04.2021 zu fassen. 

 

2. Vorhandene Planungen und bestehende Rechtsverhältnisse  

2.1 Regionalplan 

Im gültigen Regionalplan Düsseldorf (RPD 2018 Blatt 18) liegt das Plangebiet am nördli-
chen Rand des Allgemeinen Siedlungsbereiches (ASB). Der größte Teil des Geltungs-
bereiches ist als „Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich“ mit einer Überlagerung „Re-
gionale Grünzüge“ dargestellt. Zudem wird von Richtung Süden kommend eine Straße 
für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr und weiter im nordöstlichen 
Verlauf als Bedarfsmaßnahme ohne räumliche Festlegung dargestellt. 
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Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupas-
sen.  

Im Rahmen des Verfahrens erfolgte bereits gemäß § 34 Landesplanungsgesetz (LPlG) 
eine Anfrage zur Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung. Mit 
Schreiben vom 09.03.2020 hat die Bezirksregierung Düsseldorf landesplanerische Be-
denken geäußert. Diese können ausgeräumt werden, wenn bei der Anfrage gemäß § 34 
Abs. 5 LPlG im Flächennutzungsplan die Darstellung des Sondergebietes auf ein ange-
messenes bauliches Maß reduziert wird und die Zustimmung des Straßenbaulastträgers 
beigefügt wird. Die Anfrage gemäß § 34 Abs. 5 LPlG erfolgt im Zuge der öffentlichen 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB.  
In der 95. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde die Darstellung des Sonderge-
bietes entsprechend der Vorgaben reduziert und die Zustimmung des Straßenbaulast-
trägers eingeholt.  

 

 

Ausschnitt RPD 2018 Blatt 18 

2.2 Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Viersen stellt das Plangebiet weitgehend 
als „Landwirtschaftliche Fläche“ dar. Im nördlichen Bereich ist ein schmaler Streifen als 
„Landwehr (LW)“ dargestellt. 

Im Süden verläuft die Abgrenzung der Allgemeinen Siedlungsbereiche nach gültigem 
Regionalplan Düsseldorf (s. o.). 

Die Zielsetzung sowie die Festsetzungen des parallel aufgestellten Bebauungsplanes 
Nr. 197 „Süchtelner Straße/ Ringofen“ zur Weiterentwicklung der bestehenden gewerbli-
chen Nutzung entsprechen nicht den Darstellungen des wirksamen Flächennutzungs-
planes. Dieser wird demzufolge gemäß § 8 Abs. 3 BauGB parallel zur Aufstellung des 
o. g. Bebauungsplanes im Rahmen der 95. Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Süchtelner Straße/ Ringofen“ geändert.  
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Ausschnitt Flächennutzungsplan Stadt Viersen 

2.3 Bestehende verbindliche Bauleitpläne 

Das Plangebiet befindet sich nicht im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebau-
ungsplanes. 

2.4 Landschaftsplan  

Das Plangebiet befindet sich im räumlichen Geltungsbereich des Landschaftsplanes Nr. 
2 „Mittlere Nette/Süchtelner Höhen“ des Kreises Viersen.  

Der Landschaftsplan setzt für die Flächen im Plangebiet das Entwicklungsziel für die 
Landschaft gemäß § 18 Landschaftsgesetz 1 „Erhaltung“ fest.  
Hierbei liegt das Schwergewicht der Landschaftsentwicklung auf der Erhaltung einer mit 
natürlichen Landschaftselementen reich und vielfältig ausgestatteten Landschaft. 

Die nordwestlich angrenzende Landwehr ist als geschützter Landschaftsbestandteil GL 
1.4.6 (Gehölzbestand auf der Landwehr westlich von Rahser, Gemarkung: Süchteln, 
Flur: 70, Flurstück: 59) festgesetzt. Für diesen Bereich dient die Schutzausweisung der 
Erhaltung eines prägenden, belebenden oder gliedernden Landschaftsbestandteiles.  

Das Plangebiet liegt räumlich im Naturpark Maas-Schwalm-Nette und westlich beginnt in 
ca. 200 m Entfernung das Landschaftsschutzgebiet „Süchtelner Höhen“. 
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Die westlich gelegene Landwehr und ihr Gehölzbestand bilden gemeinsam mit den 
Waldflächen der Süchtelner Höhen die Biotopverbundflächen VB-D-4704-002 „Süchtel-
ner Höhen zwischen Viersen und Süchteln“. 

 

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines FFH-, Ramsar- oder Natura-2000-
Gebietes bzw. eines Vogelschutzgebietes oder dessen Wirkzone (300 m).  

 

Ausschnitt Landschaftsplan Nr. 2 „Mittlere Nette/Süchtelner Höhen“ Kreis Viersen 

2.5 Integriertes Klimaschutzkonzept 

Der Kreis Viersen und die Städte und Gemeinden Viersen, Tönisvorst, Niederkrüchten 
und Grefrath haben im Jahr 2013 ein integriertes Klimaschutzkonzept erstellt. Dieses 
Konzept wurde vom Rat der Stadt Viersen im Dezember 2013 beschlossen und ist bei 
künftigen Planungen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB zu berücksichtigen. 

Da der Klimawandel ein globales Problem ist, wurden die Ziele und Einsparpotenziale 
der Treibhausgas-Emissionen auf die o. g. Kreis-, Stadt- und Gemeindegebiete bezo-
gen. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass lokale Aktivitäten im Klimaschutz 
notwendig sind, um die angestrebten CO2-Reduzierungen der Bundesregierung und die 
der Stadt Viersen zu erreichen. 

Diesbezüglich wurde im integrierten Klimaschutzkonzept ein Maßnahmenkatalog zu-
sammengestellt, welcher Maßnahmen für die Handlungsfelder  

 Kommunale Entwicklungsplanung und Klimaschutzmanagement, 

 interne Organisation der Verwaltungen, 

 Kommunikation und Kooperation, 

 Gebäude, Anlagen, Bauen und Wohnen einschließlich erneuerbarer Energie, 

 Ver- und Entsorgung, 

 Mobilität und Verkehr, 

 Gewerbe, Industrie, Handel und Dienstleistungen 

vorsieht.  
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Mit Hilfe des Maßnahmenkataloges kann langfristig der gesamtstädtische Klimaschutz-
prozess der Stadt Viersen gesteuert und gestaltet werden. 

Mit dem parallel aufgestellten Bebauungsplan Nr. 197 „Süchtelner Straße/ Ringofen“ 
werden Maßnahmen festgesetzt, die dem Klimaschutz dienen. 

 

3. Bestandssituation  

3.1 Städtebauliche Struktur und Nutzungen 

Im Geltungsbereich befindet sich der städtebaulich prägende, denkmalgerecht sanierte 
Ringofen der ehemaligen Firma Ringofenziegelei Höges & Schloten mit seinem weithin 
sichtbaren Schornstein und der großen, rechteckigen Walmdachhalle. Nördlich vom 
Ringofen befindet sich der eingeschossige ehemalige Trockenschuppen mit flachem 
Satteldach. Zur Süchtelner Straße orientiert sich das ehemalige Wohngebäude. Das 
zweigeschossige Backsteingebäude mit Satteldach wird heute für Büro- und Ausstel-
lungszwecke genutzt. Beide letztgenannten Gebäude sind ebenfalls denkmalgeschützt. 

Auf dem Firmengelände sind darüber hinaus im Umfeld des Ringofens weitere Lager- 
und Produktionsgebäude sowie Lagerflächen vorhanden.  

Südlich der heutigen Zufahrt wurde eine Streuobstwiese angelegt und nördlich befinden 
sich einige Grünstrukturen. Die übrigen Flächen nördlich und südlich des Firmengelän-
des werden derzeit landwirtschaftlich genutzt.  

3.2 Verkehrliche Erschließung  

Die verkehrliche Erschließung erfolgt sowohl für den motorisierten Individualverkehr 
(MIV) als auch für den Lkw-Verkehr von der Süchtelner Straße/ Düsseldorfer Straße 
(L 39) über eine Zu- und Abfahrt in das Plangebiet. 

Die LKW´s nutzen aktuell das Firmengelände nach dem Be- und Entladen zum Wenden, 
um über die Zufahrt wieder auf die L 39 abzufahren.  

Fuß- und Radwege  

Entlang der Süchtelner Straße/ Düsseldorfer Straße (L 39) ist ein einseitig geführter 
Fuß- und Radweg vorhanden.  

ÖPNV – Öffentlicher Personennahverkehr 

Das Plangebiet ist durch die auf der Süchtelner Straße/ Düsseldorfer Straße (L 39) ver-
kehrenden Buslinien 009 und 019 an den ÖPNV angebunden. Südlich des Plangebietes 
befindet sich in ca. 350 m die Haltestelle „Oberrahser“ und nördlich in ca. 450 m die Hal-
testelle „Haus Wolberg“.  

Ruhender Verkehr  

Die Stellplätze für die Pkw´s von Kunden und Beschäftigten befinden sich unmittelbar 
südlich der Zu- und Abfahrt.  

Auf dem Firmengelände selbst sind zwei Stellplätze für wartende Lkw´s vorhanden.  

3.3 Denkmalschutz und Kulturlandschaftsbereiche 

Baudenkmäler 

Denkmäler sind Sachen, Mehrheiten von Sachen und Teile von Sachen, an deren Erhal-
tung und Nutzung ein öffentliches Interesse besteht. Ein öffentliches Interesse besteht, 
wenn die Sachen bedeutend für die Geschichte des Menschen, für Städte und Siedlun-
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gen oder für die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse sind und für die 
Erhaltung und Nutzung künstlerische, wissenschaftliche, volkskundliche oder städtebau-
liche Gründe vorliegen. Denkmäler sind in die Denkmalliste einzutragen. Hinsichtlich des 
Denkmalschutzes sind die Ziele im Denkmalschutzgesetz verankert. Demnach sind 
Denkmäler zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erfor-
schen. 

Im Plangebiet befinden sich zwei in die Denkmalliste eingetragene Baudenkmäler (in-
dustrielle Denkmäler).  

Zum einen ist dies das eingetragene Baudenkmal Nr. 155 „Ringofenziegelei Höges & 
Schloten“ der Stadt Viersen. Hierbei handelt es sich um einen um 1900 errichteten 
Sechzehn-Kammer-Ofen mit Kohlenfeuerung. Das Denkmal besteht aus dem Ofenkör-
per der zugehörigen rechteckigen Walmdachhalle. An der nördlichen und südlichen 
Längswand befinden sich pultförmige Schleppdächer auf Holzstützen. Im Schnittpunkt 
von Längs- und Querachse der Anlage erhebt sich der gemauerte Schornstein. 
Weiterhin gehört der nördlich und senkrecht zum Ringofen angeordnete Trockenschup-
pen mit flachem Satteldach zum Denkmal.  
Die Eintragung in die Denkmalliste erfolgte gemäß § 2 Abs. 1 DSchG NW im Jahre 
1986.  

Grundsätzlicher Aufbau des Ringofens, Größenordnung und Erhaltungszustand sowie 
die Tatsache, dass spätere Technologien nicht verändernd eingewirkt haben, prädesti-
nieren die Viersener Anlage zu einer Fortexistenz als technisches Denkmal. Weit über 
die Ortsgrenzen hinaus ist es geeignet, einen ganzen, nahezu vollständig verschwunde-
nen regionalen Wirtschaftszweig repräsentativ erfahrbar zu machen. Im Vergleich zu 
anderen erhaltenen Anlagen ragt der Viersener Ofen heraus, was Erhaltungszustand 
und handhabbare Größenordnung anlangt. Er ist in besonders signifikanter Weise be-
deutend für die Geschichte der Städte und Siedlungen, deren Wachstum Bauten dieser 
Art erst ermöglichten sowie für die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnis-
se. Vor dem des Denkmals zugrunde liegenden entwicklungsgeschichtlichen Hinter-
grund ist die Viersener Ringofenanlage als bedeutender Beleg des Entwicklungsprozes-
ses der Industrialisierung der Ziegelsteinherstellung einzustufen. 

Bei dem zweiten Denkmal handelt es sich um das eingetragene Baudenkmal Nr. 181 
„Zieglerhaus und Zieglerschuppen“ (industrielle Denkmäler), welches 1988 in die Denk-
malliste aufgenommen wurde. Dieses, als Wohnhaus mit Büro konzipierte Denkmal, 
wurde 1908 mit angrenzendem Pferdestall und einer Toilettenanlage als Versorgungs-
einheit für die Ringofenanlage errichtet und erfährt nur im Zusammenhang mit der Anla-
ge seine Denkmaleigenschaft. Das zweigeschossige Wohnhaus mit Satteldach ist back-
steinsichtig errichtet. Der Pferdestall und die Toilettenanlage bilden jeweils eigenständi-
ge Bauteile, die mit dem Satteldach an den Giebel des Wohnhauses gestaffelt anschlie-
ßen.  

Vermutete Bodendenkmäler 

Der Schutz des Denkmalschutzgesetzes (DSchG NW) greift grundsätzlich erst mit der 
Eintragung oder der vorläufigen Unterschutzstellung des Denkmals. Eine der Ausnah-
men bildet das sogenannte vermutete Bodendenkmal. Aufgrund der Tatsache, dass sich 
Bodendenkmäler mehrheitlich noch unerkannt und nicht unter Schutz gestellt im Boden 
befinden, ist eine Vorwirkung des Denkmalschutzes für nicht eingetragene, aber vermu-
tete Bodendenkmäler von großer Bedeutung. Nach § 3 Abs. 1 Satz 4 DSchG gelten die 
Vorschriften der §§ 1 Abs. 3, 11, 13 bis 17, 19, 28 und 29 DSchG unabhängig von der 
Eintragung der Bodendenkmäler in die Denkmalliste. 

Nordwestlich grenzt das Bodendenkmal VIE 26a – „Innere Viersener Landwehr“ an das 
Plangebiet. Die Fortsetzung dieser Landwehr nach Osten über das Plangebiet ist zwar 



Stadt Viersen 95. Änderung des Flächennutzungsplans „Süchtelner Straße/ Ringofen“ 

 

Seite 12 von 21 

zurzeit unklar, es verlief jedoch ein Weg quer über das Plangebiet, welcher als Fortset-
zung der Landwehr angesehen werden könnte. 

Südlich des Plangebietes, im Bereich des Flurstückes 429, wurden in den 1920er Jah-
ren römische Gräber festgestellt, eine Erhaltung und Abgrenzung des Platzes war je-
doch nicht bekannt. Im Rahmen der Bodenuntersuchungen wurden im südlichen Bereich 
des Plangebietes, durch historisch bedingten Lehmabbau, Aufschüttungen nachgewie-
sen. Aufgrund dessen besteht in diesem Bereich keine archäologische Befunderwartung 
mehr.  

Im Bereich nördlich des Ringofens waren jedoch keine Hinweise auf Lehmabbau zu er-
kennen. Dies wurde durch die Bodenuntersuchungen bestätigt. In den vorkommenden 
feinsandigen Schluffen direkt unter der obersten Bodenschicht können archäologische 
Befunde und Funde ungestört erhalten bleiben. Daher kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass sich Relikte der Urgeschichte und der römischen Zeit und damit bedeutende 
Bodendenkmalsubstanz erhalten haben. Dazu gehören Gebäudefundamente, Keller, 
Brunnen, Gruben aller Art und Funktion, Gräben usw. sowie die darin enthaltenen Fun-
de.  
Die noch ausstehenden Sondierungen im Bereich der o. g. Fläche sollen nach Abstim-
mung mit dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rahmen des nachgelagerten Ge-
nehmigungsverfahrens erfolgen. Hierzu wurde eine entsprechende Festsetzung in den 
parallel aufgestellten Bebauungsplan Nr. 197 aufgenommen die besagt, dass im Bereich 
nördlich der bestehenden Gebäude innerhalb des festgesetzten Sondergebietes sowie 
in den nördlich anschließenden privaten Grünflächen bauliche Anlagen und Eingriffe in 
den Boden unterhalb der Geländeoberfläche nicht zulässig sind. Von dieser Festsetzung 
können Abweichungen zugelassen werden, wenn gutachterlich nachgewiesen wird, 
dass sich in diesem Bereich keine Bodendenkmäler befinden.  
Mit der o. g. Festsetzung im parallel aufgestellten Bebauungsplan Nr. 197 und der dar-
aus resultierenden Vorgehensweise wird dem Denkmalschutz umfassend Rechnung ge-
tragen und der Bauherr nicht unzumutbar eingeschränkt. 

Kulturlandschaftsbereiche (Regionalplanebene) 

Der Geltungsbereich dieser Flächennutzungsplanänderung liegt innerhalb des bedeut-
samen Kulturlandschaftsbereiches 17.04 „Süchtelner Höhen“ am südwestlichen Rand, 
welcher inhaltlich dem erhaltenswerten Kulturlandschaftsbereich RPD 095 „Süchtelner 
Höhen und Stadtpark Dülken (Viersen)“ auf Regionalplanebene entspricht.  

Die Süchtelner Höhen sind Teil eines Höhenrückens, der sich zwischen Viersen und 
Süchteln ca. 60-80 m ü. NN aus der niederrheinischen Ebene heraushebt und mit einer 
Vielzahl baulicher Zeugnisse die jahrhundertealte, intensive Durchdringung und Überla-
gerung einer Kulturlandschaft durch menschliche Nutzung dokumentiert. 

Im Fachbeitrag Kulturlandschaft zum Regionalplan Düsseldorf (2013) ist dieser Bereich 
als bewaldeter Höhenrücken („Hoher Busch“) und historischer Kulturlandschaftsbereich 
beschrieben: früherer Allmendewald („Süchtelner Erbenbusch“) mit Relikten der bäuerli-
chen Waldnutzung. 
Dieser Bereich wurde Ende des 19. Jahrhunderts als Erholungs- und Memorialland-
schaft gestaltet und mit Einzelelementen wie dem Bismarckturm um 1900, Ausflugs-
gaststätte, Allee, Fußwegen, lrmgardiskapelle mit Kreuzweg, einem Kreiskriegerdenkmal 
sowie Resten einer Landwehr versehen. Bei Dülken entstand ein historischer Stadtpark 
mit Allee als räumliche Verbindung zu den Süchtelner Höhen. 
Des Weiteren ist hier das bedeutende Bodendenkmal Formsandgrube Freudenberg mit 
Fossilienlagerstätte des Tertiärs vorhanden. Zudem wurde in diesem Bereich urge-
schichtliche, römische und mittelalterliche Besiedlungs- und Nutzungsrelikte, Landweh-
ren sowie Panzer- und Laufgräben des Zweiten Weltkrieges vorgefunden. 
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Für diese reichhaltige historische Kulturlandschaft gelten folgende Ziele und Leitbilder: 

 Bewahren des Kulturlandschaftsgefüges und 

 Wahren als landschaftliche Dominante. 

3.4 Immissionen 

Durch den Betrieb, die Produktion sowie durch den Anlagenverkehr der Firma für Lehm-
baustoffe entstehen Geräuschemissionen, welche auf die Umgebung einwirken.  

Im Hinblick auf die umgebenden Nutzungen wurden im Rahmen des parallel aufgestell-
ten Bebauungsplanverfahrens schalltechnische Untersuchungen (Schalltechnische Un-
tersuchung zum Bebauungsplan Nr. 197 „Alte Ziegelei Süchtelner Straße“ der Stadt 
Viersen, TAC – Technische Akustik, Stand Oktober 2019) erstellt. Zum einen wurde un-
tersucht, ob die Geräuschemissionen aus dem Betrieb nach Erweiterung zu einer Über-
schreitung der Immissionsrichtwerte an den maßgeblichen Immissionsorten führen. Als 
maßgebliche Immissionsorte gemäß TA Lärm wurden die am stärksten betroffenen 
Wohnhäuser herangezogen. Der Immissionsort IO 1 Düsseldorfer Straße 113 liegt im 
Außenbereich und wird daher als Mischgebiet (MI) eingestuft. Der Immissionsort Süch-
telner Str. 176 wird im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt, ein Bebau-
ungsplan ist hier nicht vorhanden. Der Immissionsort IO 3 Ninive 66 liegt innerhalb des 
Bebauungsplanes Nr. 4-1 und ist als reines Wohngebiet festgesetzt. Dementsprechend 
gelten für den IO 1 Immissionsrichtwerte von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts, für den 
IO 2 Immissionsrichtwerte von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts und für den IO 3 Im-
missionsrichtwerte von 50 dB(A) tags und 35 dB(A) nachts. 

Dazu wurde die Gesamtbelastung aus der Vorbelastung (Gewerbebetriebe an der Süch-
telner Straße) und der Zusatzbelastung (Firma für Lehmbaustoffe nach Erweiterung) 
ermittelt. Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen, dass die jeweilig zulässigen Immis-
sionsrichtwerte durch die Immissionen des betrachteten Betriebes nach Erweiterung an 
allen Immissionsorten unterschritten werden. 

Bei den kurzzeitigen Geräuschspitzen dürfen die jeweilig zulässigen Immissionsrichtwer-
te im Tageszeitraum um nicht mehr als 30 dB(A) und im Nachtzeitraum um nicht mehr 
als 20 dB(A) überschritten werden. Diese Anforderungen werden im vorliegenden Fall 
eingehalten.  

Des Weiteren wurden ergänzend zu der o. g. Untersuchung die Geräuschimmissionen 
aus der Erweiterung der Firma für Lehmbaustoffe auf die südlich gelegenen, im wirksa-
men Flächennutzungsplan ausgewiesenen Wohnbauflächen untersucht (Stellungnahme: 
Schallausbreitung zu einem neuen Wohngebiet südlich des Plangebietes Claytec e.K. 
und Stellungnahme: Schallausbreitung zu einem neuen Wohngebiet südlich des Plan-
gebietes für die Bestandssituation, TAC – Technische Akustik, Stand Februar 2019 und 
August 2020).  

Zum einen wurde die bestehende Situation hinsichtlich der Auswirkungen auf die o. g. 
Wohnbauflächen inklusive der gewerblichen Vorbelastungen untersucht. Im Ergebnis 
werden heute die insgesamt zulässigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den im 
Flächennutzungsplan ausgewiesenen Wohnbauflächen sowohl zur Tag- als auch zur 
Nachtzeit eingehalten. 

Im Ergebnis zeigt die Untersuchung im Hinblick auf die geplante Erweiterung ferner, 
dass die Geräuschimmissionen des Betriebes inklusive der gewerblichen Vorbelastun-
gen die südlich ausgewiesenen Wohnbauflächen nicht beeinträchtigen und die Immissi-
onsrichtwerte für ein Allgemeines Wohngebiet eingehalten werden. Im südlichen Bereich 
der im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Wohnbauflächen werden bereits die Im-
missionsrichtwerte für ein reines Wohngebiet eingehalten.  
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Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm an den relevanten Immissions-
orten sowie im ausgewiesenen südlichen Siedlungsgebiet wird im nachfolgenden Ge-
nehmigungsverfahren detailliert nachgewiesen. Mit dem Nachweis können gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet werden.  

3.5 Bodenbelastungen 

Die ehemalige Ziegelei wird als Altstandort (Nr. V 316 (270_316) „ehemalige Ziegelei“) 
im Sinne von § 2 Abs. 5 Nr. 2 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) im Kataster über 
altlastverdächtige Flächen und Altlasten des Kreises Viersen geführt.  

In der Umgebung des Plangebietes liegt die im Kataster über altlastverdächtige Flächen 
und Altlasten unter der Nummer V 224 {270_224) geführte Altablagerung mit der Be-
zeichnung „Verfüllung einer Abgrabung einer Ziegelei“. 

Da keine Informationen über den Altstandort vorlagen, wurde im Rahmen des Verfah-
rens eine orientierende altlastentechnische Bodenuntersuchung erstellt (Altlastengutach-
ten LZ Umwelttechnik Ingenieur-Beratungs GmbH, Stand Juni 2020).  

Im Zuge der Sondierungen wurde festgestellt, dass nur lokal Auffüllungen mit boden-
fremden Beigemengungen auf dem Untersuchungsareal angetroffen wurden. Im nördli-
chen Bereich des Plangebietes wurde nahezu ausschließlich gewachsener Boden ange-
troffen, der lokal durch landwirtschaftliche Bearbeitung umgelagert wurde. Sowohl die 
bodenschutzrechtlichen Untersuchungen gemäß Bundes-Bodenschutzverordnung 
(BBodSchV) als auch die entsorgungstechnischen Untersuchungen gemäß LAGA 
(Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall)-Richtlinie zeigten keine relevanten Schad-
stoffgehalte in den Bodenproben. 

Im südlichen Bereich des Plangebietes wurden lediglich in zwei Rammkernsondierungen 
(RKS 8, RKS 12) bauschutthaltige Auffüllungen bis in Tiefen von ca. 2,0 m bzw. 2,3 m 
vorgefunden. Diese befinden sich im Bereich einer geplanten Halle (RKS 8) sowie am 
Rand des Plangebietes südlich des Ringofens (RKS 12).  
Die Zusammensetzung als auch die Tiefenlage der Auffüllungen lassen auf Bauschutt-
verfüllung oder ggf. auf verfüllte Altkeller schließen. Die Untersuchungen der bauschutt-
haltigen Auffüllungen zeigten leicht erhöhte Schadstoffkonzentrationen (Blei, PAK) in der 
Mischprobe aus der RKS 8, die jedoch unterhalb der Richtwerte der LAGA-Bauschutt 
mit dem Zuordnungswert Z-2 liegen. Eine Gefährdung ist durch die Überbauung der Flä-
che und dem großen Grundwasserflurabstand nicht abzuleiten. Ein Bodenaustausch 
könnte möglicherweise aufgrund von baugrundtechnischen Aspekten notwendig werden. 
In der Probe aus der RKS 12 wurden nur geringe und unkritische Schadstoffkonzentrati-
onen nachgewiesen. Da im Bereich der RKS 12 eine Versickerung geplant ist und eine 
Versickerung durch künstliche Auffüllungen nicht zulässig ist, müsste der Bereich groß-
flächig ausgeschachtet und für die geplante Versickerung neugestaltet werden. 
In den übrigen geplanten Versickerungsbereichen wurden keine bauschutthaltigen Auf-
füllungen angetroffen. 

In Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde sind bei der derzeitigen Nutzung 
des Plangebietes aus bodenschutzrechtlicher Sicht keine weiteren Maßnahmen erfor-
derlich.  
Aufgrund des Altstandortes können jedoch vor etwaigen sensibleren Umnutzungen, 
Bau- und Abrissmaßnahmen und Eingriffen in den Boden erneute, auf die geplante Nut-
zung abgestimmte Untersuchungen bzw. Maßnahmen gemäß den bodenschutzrechtli-
chen Vorschriften erforderlich werden. Dabei müssen die Untersuchungen durch einen 
Sachverständigen in Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises 
Viersen erfolgen. Der Sachverständige und die Untersuchungsstellen müssen hierbei 
die materiellen Anforderungen des § 18 BBodSchG erfüllen. 

In der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung erfolgt eine entsprechende Kenn-
zeichnung des Altstandortes (s. Kap. 5.5).  
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3.6 Kampfmittel 

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern Hinwei-
se auf vermehrte Kampfhandlungen. Insbesondere existiert ein konkreter Verdacht auf 
Kampfmittel bzw. Militäreinrichtungen des 2. Weltkrieges (Bombenblindgänger, Laufgra-
ben und Panzergraben). Auf einer geräumten Teilfläche, südwestlich des Ringofens im 
Bereich des Plangebietes sowie südlich angrenzende Flächen, wurden bereits diverse 
Kampfmittel und Munitionsteile geborgen.  

Im Bereich der untersuchten und vollständig geräumten Teilflächen ist nicht auszu-
schließen, dass noch Kampfmittel im Boden vorhanden sind. Daher kann die Fläche der 
vollständigen Untersuchung und Räumung nicht als Garantie auf Kampfmittelfreiheit 
gewertet werden. Aus diesem Grund sind Erdarbeiten mit entsprechender Vorsicht aus-
zuführen. Sollten Kampfmittel gefunden werden, sind die Arbeiten sofort einzustellen 
und umgehend die Ordnungsbehörde, die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst zu benachrichtigen. 

Im Bereich der nicht untersuchbaren und bisher nicht untersuchten Teilflächen wird eine 
Überprüfung der konkreten Verdachte sowie der zu überbauenden Fläche auf Kampfmit-
tel vor Beginn jedweder Baumaßnahmen empfohlen.  

Im Übrigen wird für alle Flächen auf das „Merkblatt für Baugrundeingriffe“ der Bezirksre-
gierung Düsseldorf sowie auf das „Merkblatt für das Einbringen von Sondierbohrungen“ 
hingewiesen und um entsprechende Beachtung bei der Durchführung der Erdarbeiten 
gebeten. 

Es wurde ein entsprechender Hinweis in den parallel aufgestellten Bebauungsplan 
Nr. 197 aufgenommen.  

3.7 Gasfernleitungen 

Im nördlichen Bereich des Plangebietes verlaufen die Gasfernleitungen L200/004/005 
und L200/004/010 der Thyssengas GmbH sowie die Gemeinschaftsgasfernleitung 
L004/014/009 (RG004014009) der Open Grid Europe GmbH und Thyssengas GmbH. 

Die Gasfernleitungen werden nachrichtlich in die Flächennutzungsplanänderung aufge-
nommen (s. Kap. 5.6). 

3.8 Artenschutz 

Die europäischen artenschutzrechtlichen Bestimmungen der Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie (FFH-RL) und der Vogelschutzrichtlinie (V-RL) wurden im Rahmen der Novelle 
des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 2007 in nationales Recht umgesetzt. 

Demnach sind bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren 
die Artenschutzbelange entsprechend den europäischen Bestimmungen im Rahmen ei-
ner artenschutzrechtlichen Prüfung zu betrachten. Diese artenschutzrechtliche Prüfung 
dient dazu, eine von dem geplanten Vorhaben ausgehende Betroffenheit planungsrele-
vanter Arten ausschließen zu können bzw. weitere Prüfungsschritte aufzuzeigen. 

Dementsprechend wurde im Rahmen des parallel aufgestellten Bebauungsplanverfah-
rens Nr. 197 eine artenschutzrechtliche Prüfung der Stufe I (Büro Hermanns Land-
schaftsarchitektur/Umweltplanung, Stand September 2019) erstellt.  

Im Ergebnis ist festzustellen, dass im Plangebiet keine Hinweise auf ein aktuelles Vor-
kommen planungsrelevanter Tierarten gefunden wurde, obwohl der Gebäude- als auch 
der Gehölzbestand im Plangebiet voraussichtlich geeignete Nistplätze, Einstände und 
Quartiere für geschützte und ggf. auch einige planungsrelevante Tierarten bieten könn-
te. Das Betriebsgelände der Firma für Lehmbaustoffe ist aufgrund seines hohen Versie-
gelungsgrades und seiner hohen Frequenz anthropogener Störungen für die meisten 
planungsrelevanten Tierarten ungeeignet. Ähnliches gilt für die nördlich angrenzende 
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Ackerfläche, die aufgrund ihrer geringen Flächengröße, der intensiven Bewirtschaftung 
und nahegelegener Vertikalstrukturen nicht von den charakteristischen Offenlandarten, 
wie z. B. Feldlerche und Kiebitz, besiedelt werden kann. 
Detaillierte faunistische Untersuchungen und somit die Durchführung einer artenschutz-
rechtlichen Prüfung der Stufe II (ASP II) werden als nicht notwendig erachtet. 
Ein Vorkommen von planungsrelevanten und/oder streng geschützten Pflanzenarten 
kann von vornherein ausgeschlossen werden. Eine Bewertung nach § 44 Abs. 1 Nr. 4 
BNatSchG ist daher nicht erforderlich. 

Grundsätzlich bietet die Umsetzung der Planung hinsichtlich des Artenschutzes jedoch 
ein großes Potenzial. Durch die Umwandlung der Ackerfläche in eine extensiv genutzte 
Obstwiese und die Anbringung geeigneter Nistkästen besteht die Aussicht, verschiede-
ne geschützte und ggf. auch planungsrelevante Tierarten, wie z. B. Steinkauz und Star, 
langfristig innerhalb des Plangebietes anzusiedeln. Durch geeignete Maßnahmen wie 
beispielsweise die fachgerechte Anbringung von Nistkästen könnte darüber hinaus die 
Ansiedlung von Schleiereule, Turmfalke und Fledermäusen gefördert werden.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass unter Berücksichtigung von entsprechen-
den Vermeidungsmaßnahmen (Baumfällungen, Bauzeitenregelung) artenschutzrechtli-
che Konflikte bei Umsetzung der Planung ausgeschlossen werden können und keine 
Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG erfüllt werden. 

In den parallel aufgestellten Bebauungsplan Nr. 197 wurde ein entsprechender Hinweis 
bzgl. der Vermeidungsmaßnahmen aufgenommen.  

 

4. Planung 

4.1 Städtebauliches Konzept 

Die Firma für Lehmbaustoffe produziert und vertreibt auf dem Gelände des historischen 
Ringofens Baustoffe aus Lehm. Ziel des Unternehmens war und ist es, den Baustoff 
Lehm für das heutige Bauen verfügbar zu machen und ihn in dessen Strukturen zu in-
tegrieren. Schwerpunkte sind hierbei das ökologische Bauen und die Denkmalpflege. 
Zudem werden in den denkmalgeschützten Gebäuden Seminare, Workshops etc. abge-
halten.  

Um die betrieblichen Abläufe zu optimieren und den historischen Gebäudebestand we-
niger intensiv nutzen zu müssen, ist eine behutsame Erweiterung des Betriebsgeländes 
vorgesehen. Ferner soll die verkehrliche Situation auf der Süchtelner Straße im Hinblick 
auf wartende Lkw´s verbessert werden. 

Im Zuge der Erweiterung soll im Süden die an der Westseite bestehende Halle durch 
zwei senkrecht zueinander angeordnete, flache Baukörper ergänzt werden, sodass aus 
Richtung Süden der Blick auf gelagerte Materialien und Geräte verstellt wird und damit 
ein baulicher Abschluss des Firmengeländes erwirkt wird. Die Sichtbeziehung von der 
Süchtelner Straße aus Richtung Süden auf das Denkmal der Ringofenanlage bleibt wei-
terhin erhalten und wird weitestgehend von baulichen Anlagen freigehalten.  
Nördlich der bereits bestehenden Gebäude sollen eine Halle und ein Gebäude zur frost-
freien Lagerung von Baustoffen entstehen.  

Die vorgesehenen neuen baulichen Anlagen werden in der Gebäudegeometrie und den 
Materialien ihrer Außenoberflächen dem Bestand denkmalgerecht angepasst und so 
flach wie möglich gehalten, so dass sie sich den Denkmälern unterordnen. Die Topogra-
phie des Geländes unterstützt die unauffällige Einbindung in die Umgebung, da das Be-
triebsgelände um ca. 2,00 m tiefer liegt, als die im Westen angrenzende Alte Süchtelner 
Landstraße. 
Mit den geplanten Gebäuden wird das Betriebsgelände um den Ringofen baulich gefasst 
und kann als Einheit wahrgenommen werden.  
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Die im Norden angrenzenden derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen werden in das 
Plangebiet einbezogen. Diese sollen zu einem untergeordneten Teil bebaut und für die 
geplante Lkw-Ausfahrt genutzt werden. Die übrigen Flächen sollen entsprechend der 
Firmenphilosophie dauerhaft der Natur zur Verfügung stehen. In Zusammenarbeit mit 
dem Naturschutzbund ist die Anlage von Biotopflächen wie z. B. Streuobst- und Bie-
nenwiesen geplant. Die Pflege der Wiesen soll durch Schafe erfolgen. An den beste-
henden wie auch an den neuen Gebäuden sind zusätzlich Nisthilfen und Fledermaus-
kästen vorgesehen.  

Nordwestlich des Plangebietes ist zudem eine historische Landwehr (Bodendenkmal 
VIE 26a – Innere Viersener Landwehr) vorhanden. Die Landwehren gehörten zu den 
wichtigen Sicherungen von Landesgrenzen in der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. 
Die Fortsetzung der bestehenden Landwehr nach Osten ist zwar unklar, es wird aber 
seitens der Denkmalbehörde eine ehemalige Weiterführung in diese Richtung aufgrund 
vorhandener Wegeführungen vermutet. Dementsprechend soll im Norden des Plange-
bietes entlang des Holtweges eine Erweiterung der bestehenden Landwehr erfolgen. 
Diese soll analog der vorhandenen gestaltet und bepflanzt werden. 

 

Städtebauliches Konzept 
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Neben der ökologischen Wertigkeit der oben beschriebenen Maßnahmen, kann hieraus 
zudem eine Attraktivitätssteigerung für die Umgebung zwischen den Ortsteilen Süchteln 
und Viersen, am östlichen Fuß der Süchtelner Höhen, entstehen. 

4.2 Verkehrliches Konzept 

Derzeit wird das Firmengelände über eine Zu- und Abfahrt von der Süchtelner Straße 
(L 39) erschlossen. Die Wendevorgänge erfolgen auf dem Gelände selbst. Im Zufahrts-
bereich sind 2 Stellplätze für wartende Lkw vorhanden. Zu Stoßzeiten gibt es heute teil-
weise Rückstau bei der Anfahrt von der L 39. 

Diese Situation soll im Zuge der Erweiterung des Firmengeländes verbessert werden. 
Hierzu ist eine zweite Anbindung an die L 39 vorgesehen. Die heutige Anbindung soll 
dann nur noch als Zufahrt dienen. Über die zweite nördlich gelegene Anbindung soll die 
Abfahrt im Einbahnsystem erfolgen, sodass keine Wendevorgänge auf dem Gelände 
mehr erforderlich sind.  

Im Zuge der Konzepterstellung wurden zwei Varianten für eine mögliche Ausfahrt ge-
prüft. Eine Variante sollte die Ausfahrt über den bestehenden Holtweg nutzen und die 
andere Ausfahrt sollte südlich des Holtweges auf Höhe der gegenüberliegenden Hofstel-
le an der Süchtelner Straße erfolgen. Bei der Variante über den Holtweg, welcher sich 
heute als ca. 3,5 m breiter Wirtschaftsweg darstellt, wäre ein Ausbau des vorhandenen 
Weges sowie der betroffenen Knotenpunkte im Hinblick auf die künftigen Schwerlastver-
kehre erforderlich. Zudem müssten die vorhandenen Gasfernleitungen (s. Kap. 3.7) ge-
quert werden und die vorgesehene Erweiterung der Landwehr (s. Kap. 4.1) würde zer-
schnitten. Der Holtweg dient ferner der Erschließung des Funny-Zahn-Hauses (LVR-
Klinik) westlich des Plangebietes (Zu- und Abfahrt), mit der das geplante Einbahnsystem 
ggf. nicht kompatibel wäre und möglicherweise auch Konflikte mit dem dortigen Fuß-
gängerverkehr ausgelöst würden. Des Weiteren wäre eine konfliktfreie Abwicklung des 
dort vorherrschenden landwirtschaftlichen Verkehres sicherzustellen.  
Dagegen könnte die Ausfahrt südlich des Holtweges ohne Einschränkungen über die 
noch zu ertüchtigende bestehende Rohrbrücke an der Süchtelner Straße geführt wer-
den. In der planerischen Abwägung wurde folglich der Erschließungsvariante südlich 
des Holtweges der Vorzug eingeräumt. Hierzu erfolgte bereits eine positive Abstimmung 
mit dem Straßenbaulastträger.  

Künftig ist von keiner bzw. lediglich einer geringfügigen planbedingten Erhöhung der 
Verkehrsmenge auszugehen. Die Anzahl der Lkw-Fahrbewegungen wird sich auf ca. 20 
– 25 pro Tag beschränken. Die Anlieferung und Abholung erfolgt nur zu den Betriebszei-
ten (6:00 Uhr – 18:00 Uhr) und zudem außerhalb der verkehrlichen Spitzenstunden. 
Demnach ist davon auszugehen, dass sich durch die zweite Anbindung (Ausfahrt) an die 
L 39 eine Verbesserung der verkehrlichen Situation einstellen wird.  

4.3 Entwässerung 

Niederschlagswasser 

Gemäß § 44 Landeswassergesetz (LWG) i. V. m. § 55 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
besteht für Grundstücke, die ab dem 01.01.1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die 
öffentliche Kanalisation angeschlossen worden sind, die Pflicht, das Niederschlagswas-
ser zu beseitigen. Nach Maßgabe des § 55 Absatz 2 WHG kann diese Beseitigung über 
eine ortsnahe Versickerung, Verrieselung oder über eine Kanalisation ohne Vermi-
schung mit Schmutzwasser in ein Gewässer erfolgen. Da die Firmengrundstücke bereits 
vor dem Stichtag erstmals bebaut bzw. befestigt worden sind, besteht eine derartige 
Verpflichtung nicht.  

Dessen ungeachtet, soll nördlich der nordwestlich geplanten Halle ein Sickerteich und 
eine großflächige Mulde sowie südwestlich und südlich des Ringofens entlang der Plan-
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gebietsgrenze ebenfalls großflächige Sickermulden inklusive Sickerteich eingerichtet 
werden. 

Im Rahmen des parallel aufgestellten Bebauungsplanverfahrens Nr. 197 wurde zur Er-
mittlung des vorhandenen Altstandortes sowie der Versickerungsfähigkeit ein Altlasten-
gutachten (LZ Umwelttechnik Ingenieur-Beratungs GmbH, Stand Juni 2020) erstellt. Im 
Ergebnis wurde festgestellt, dass eine mäßige Durchlässigkeit des Bodens gegeben ist. 
Da jedoch im Bereich der geplanten Sickermulden eine Auffüllung aus bodenfremden 
und stark bauschutthaltigen Materialien angetroffen wurde, ist dort grundsätzlich eine 
Versickerung nicht zulässig. Um eine Versickerung realisieren zu können, ist in diesem 
Bereich ein Bodenaustausch vorgesehen.  

Im parallel aufgestellten Bebauungsplan Nr. 197 werden entsprechende Festsetzungen 
zu der Dimensionierung der Versickerungsmulden und deren Bepflanzung getroffen und 
damit gesichert.  

Es wird zudem ein entsprechender Hinweis in den parallel aufgestellten Bebauungsplan 
Nr. 197 aufgenommen, der besagt, dass u. a. bei Eingriffen in den Boden erneute, auf 
die geplante·Nutzung abgestimmte Untersuchungen bzw. Maßnahmen gemäß den bo-
denschutzrechtlichen Vorschriften erforderlich werden. Die Untersuchungen müssen 
durch einen Sachverständigen in Abstimmung mit dem Kreis Viersen als untere Boden-
schutzbehörde erfolgen. Die materiellen Anforderungen des § 18 BBodSchG sind zu er-
füllen.  

In den nachfolgenden Genehmigungsverfahren erfolgt eine Bewertung der Belastung 
des Niederschlagswassers. Ggf. notwendige Maßnahmen werden in Abstimmung mit 
dem Kreis Viersen festgelegt. 

 

5. Planinhalte 

5.1 Art der baulichen Nutzung 

Sonderbauflächen  

Sondergebiet „Betrieb für Baumaterialien aus Naturstoffen“ 

Entsprechend dem Ziel, die Firma für Lehmbaustoffe am Standort Ringofenziegelei dau-
erhaft zu sichern, wird ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Betrieb für Bauma-
terialien aus Naturstoffen“ gemäß § 11 BauNVO dargestellt. Als Sonstige Sondergebiete 
gemäß § 11 BauNVO sind solche Gebiete festzulegen, die sich von den Baugebieten 
nach §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unterscheiden und der beabsichtigte Festset-
zungsgehalt im parallel aufgestellten Bebauungsplan Nr. 197 auch nicht sachgerecht 
mittels der in § 1 Abs. 4 bis 10 BauNVO vorgesehenen Gliederungs- und Spezifizie-
rungsmöglichkeiten erreicht werden kann.  
Im vorliegenden Fall bedarf es eines besonderen Baugebietstyps, der speziell auf die 
angestrebten, planungsrechtlich abzusichernden Nutzungen zugeschnitten werden 
kann. Diesbezüglich dient § 11 BauNVO „Sonstige Sondergebiete“ als Ermächtigungs-
grundlage. Die Festsetzung eines Gewerbegebietes ist zur Sicherung des Betriebes und 
der mit dem Denkmalschutz im Einklang stehenden Weiternutzung der historischen 
Ringofenziegelei nicht geeignet. 

Als Naturstoffe sind gemäß Art. 3 Nr. 37 der EU-RL (Europa-Richtlinie) 67/548/EWG, 
Anhang V und der REACH-Verordnung 1907/2006 natürlich vorkommende Stoffe, die 
u. a. unverarbeitet oder manuell, mechanisch oder durch Gravitationskraft, durch Auflö-
sen in Wasser, durch diverse Trennverfahren, durch Dampfdestillation oder durch Erhit-
zung zum Wasserentzug verarbeitet wurden, definiert. 



Stadt Viersen 95. Änderung des Flächennutzungsplans „Süchtelner Straße/ Ringofen“ 

 

Seite 20 von 21 

Das Sondergebiet soll demzufolge der Unterbringung eines Betriebes zur Herstellung 
von Baumaterialien aus Naturstoffen inklusive des Vertriebes sowie betriebsbezogene 
Dienstleistungen wie z. B. Schulungen und Seminaren dienen. Neben Gebäuden für Bü-
ro- und Verwaltungsnutzungen mit Showroom, in dem Produkte ausgestellt werden kön-
nen, sind auch Gebäude und Anlagen für die Herstellung und Lagerung, Gebäude für 
Werkstattnutzungen sowie Lagerplätze zulässig. Die genannten Gebäude und Nutzun-
gen sollen einem reibungslosen und optimierten Betriebsablauf dienen. 
Untergeordnet sollen u. a. auch Verkaufsflächen, Pkw-Stellplätze für Beschäftige, Kun-
den und Besucher, Lkw-Stellplätze für Lieferanten, Anlagen zur Nutzung solarer Strah-
lungsenergie, Nebenanlagen sowie Werbeanlagen zulässig sein. 

5.2 Grünflächen 

Die nicht als Sondergebiet dargestellten Flächen im Plangebiet sollen im Sinne der Fir-
menphilosophie dauerhaft der Natur zur Verfügung stehen. Dementsprechend werden 
diese Flächen als Grünflächen dargestellt.  

Die jeweils unterschiedlich ausgebildeten und bepflanzten Flächen erhalten im parallel 
aufgestellten Bebauungsplan Nr. 197 entsprechende Zweckbestimmungen und Festset-
zungen zu Bepflanzungen. Darüber hinaus sollen in diesen Grünflächen Versickerungs-
flächen zur Speicherung und Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers sowie 
untergeordnet bauliche Anlagen für die Tierhaltung errichtet werden.  

5.3 Zweckbestimmung: Landwehr (LW) 

Entlang der nördlichen Grenze des Plangebietes soll die Fortführung der bestehenden 
historischen Landwehr (s. Kap. 3.3) erfolgen. Aufgrund dessen wird in diesem Bereich 
die Darstellung „Landwehr (LW)“ aus dem wirksamen Flächennutzungsplan übernom-
men.  

5.4 Abgrenzung des Allgemeinen Siedlungsbereiches (ASB) nach gültigem Regional-
plan 

Die im südlichen Bereich des Plangebietes verlaufende Abgrenzung des Siedlungsbe-
reiches nach dem Regionalplan (s. Kap. 2.1) wird aus dem wirksamen Flächennut-
zungsplan übernommen.  

5.5 Kennzeichnung 

Der im Plangebiet vorhandene Altstandort (Nr. V 316 (270_316) „ehemalige Ziegelei“) ist 
im Kataster über altlastverdächtige Flächen und Altlasten des Kreises Viersen geführt (s. 
Kap. 3.5). 

Diese Fläche wird gemäß § 5 Abs. 3 BauGB als Fläche, deren Böden erheblich mit um-
weltgefährdenden Stoffen belastet sind, gekennzeichnet. 

5.6 Nachrichtliche Übernahme 

Gasfernleitungen 

Die in Kapitel 3.7 genannten vorhandenen Gasfernleitungen werden nachrichtlich in den 
Flächennutzungsplan als unterirdische Hautversorgungsleitungen aufgenommen.  

 

6. Kosten / Finanzwirksamkeit 

Die Kosten für das Bauleitplanverfahren inklusive der erforderlichen Gutachten sowie die 
Durchführung der Planung übernimmt der Grundstückseigentümer. 
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7. Gutachten 

Im Rahmen des parallel aufgestellten Bebauungsplanes Nr. 197 „Süchtelner Straße/ 
Ringofen“ wurden folgende Gutachten erstellt und regelmäßig fortgeschrieben bzw. ak-
tualisiert: 

 TAC – Technische Akustik: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 
Nr. 197 „Süchtelner Straße/Ringofen“ der Stadt Viersen, Stand: Oktober 2019 

 TAC – Technische Akustik: Stellungnahme: Schallausbreitung zu einem neuen 
Wohngebiet südlich des Plangebietes, Stand: Februar 2020 

 TAC – Technische Akustik: Stellungnahme: Schallausbreitung zu einem neuen 
Wohngebiet südlich des Plangebietes für die Bestandssituation, Stand August 
2020 

 Hermanns Landschaftsarchitektur/Umweltplanung: Artenschutzrechtliche Vorprü-
fung zum Bebauungsplan Nr. 197 „Süchtelner Straße/Ringofen“– Stadt Viersen, 
Stand: September 2019 

 Hermanns Landschaftsarchitektur/Umweltplanung: Landschaftspflegerischer 
Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 197 „Süchtelner Straße/Ringofen“– Stadt 
Viersen, Stand: November 2020 

 LZ Umwelttechnik Ingenieur-Beratungs GmbH: Altlastengutachten, Stand: Juni 
2020 

 

Viersen, den 31.03.2021  
In Vertretung  

 

gez. 

 

F r i t z s c h e   
Technische Beigeordnete 


